
Zentralkomitees der PVAP, die eine Analyse der Situation 
auf dem betreffenden Gebiet des Lebens der Gesellschaft 
enthalten und die Aufgaben ihrer weiteren Entwicklung 
kennzeichnen.
Natürlich können nicht alle Aufgaben der Rechtsprechungs
organe in allen Sachen und in jedem Verfahren in glei
chem Maße und Umfang realisiert werden. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit, gesondert für jedes Kollegium des 
Obersten Gerichts die Aufgaben zu konkretisieren, da jedes 
Kollegium eine bestimmte Funktion beim Schutz der ge
sellschaftlichen Objekte und Werte besitzt und mit Hilfe 
unterschiedlicher Rechtszweige sowie verschiedener recht
licher Mittel tätig Vtürd./8/

Aufgaben des Kollegiums für Strafrecht

Dieser Schutz wird am stärksten durch das Kollegium für 
Strafrecht verwirklicht. Im Strafgesetzbuch ist die Eintei
lung der Straftaten nach den Arten der Objekte vorgenom
men worden, die mit Hilfe dieser Vorschriften geschützt 
werden. Wie das im Juli 1972 vom Politbüro des Zentral
komitees der PVAP und vom Präsidium der Regierung der 
Volksrepublik Polen angenommene Arbeitsprogramm für 
die Erhöhung der öffentlichen Ordnung und Disziplin im 
Lande feststellt, brauchen diese gesellschaftlichen Objekte 
in der gegenwärtigen Etappe unserer Entwicklung beson
dere Aufmerksamkeit und besonderen Schutz.
Gestützt auf wissenschaftliche Grundlagen, formulierte der 
VII. Parteitag das Programm für den Aufbau der entwik- 
kelten sozialistischen Gesellschaft in allen ihren Bereichen, 
also auf ökonomischem, gesellschaftlichem und politischem 
Gebiet sowie in der Ideologie und in den internationalen 
Beziehungen. Zugleich unterstrich er, daß es sich um eine 
Fortsetzung der vom VI. Parteitag skizzierten Programm
grundsätze handelt. Folglich ist es für die Justizorgane 
nach wie vor notwendig, die Grundsätze über die Diffe
renzierung der Kriminalität zu verwirklichen, und zwar 
sowohl im Hinblick auf die Einschätzung der Schwere der 
jeweiligen Art von Straftaten als auch in bezug auf die 
gesellschaftliche Wirkung der Strafe und die Kriminali
tätsvorbeugung.
Im Zusammenhang damit zeichnen sich für das Kollegium 
für Strafrecht folgende Aufgaben ab:
a) Die Vervollkommnung der bisherigen Politik einer 
nachdrücklichen Bestrafung der für die Ordnung und öf
fentliche Sicherheit besonders gefährlichen Straftaten.
b) Besondere Aufmerksamkeit verlangt der Schutz der so
zialistischen ökonomischen Grundlage unseres Staates mit 
Hilfe der Normen des Strafrechts. Die angewandten rest
lichen Mittel, insbesondere die Höhe der Geldstrafen, müs
sen dem zugefügten Schaden entsprechen, damit sie ein 
wirksames Instrument dafür werden, daß die Täter aus 
Straftaten keinen Nutzen ziehen können. Die Grundsätze 
eines richtigen Strafausspruchs bei Straftaten gegen ge
sellschaftliches Eigentum, die ein bedeutendes Ausmaß 
haben, wurden im Jahre 1975 in einer Richtlinie des Kol
legiums für Strafrecht formuliert. Es geht nun darum, 
daß diese Grundsätze bei der Entscheidung der konkreten 
Verfahren in vollem Maße realisiert werden.
c) Die in letzter Zeit erfolgte Aufdeckung einer Reihe von 
Straftaten, die mit der illegalen Ausfuhr von Kunstwerken 
und anderen wertvollen Gütern der polnischen Kultur ins 
Ausland Zusammenhängen, setzt die Frage auf die Tages
ordnung, wie der Schutz dieser Güter zu verstärken ist. Es 
handelt sich insbesondere um die richtige Nutzung der 
Strafvorschriften, die im Gesetz über den Schutz von Kul
turgütern und über die Museen vom 15. Februar 1962 ent
halten sind (Art. 74 und 76).
d) Weitere Fürsorge und Aufmerksamkeit erfordert auch 
die wirksamere Bekämpfung der Verkehrsstraftaten, ins
besondere solcher, die im Zustand der Trunkenheit began-
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gen wurden. Das Kollegium für Strafrecht hat im vergan
genen Jahr in dieser Hinsicht eine Richtlinie verabschiedet, 
und man muß gegenwärtig darauf achten, daß der Inhalt 
dieser Richtlinie von allen Gerichten und anderen Strafen 
aussprechenden Organen, aber auch von den Strafverfol
gungsorganen richtig verwirklicht wird.
e) Auf der Grundlage der vom VII. Parteitag hervorgehobe
nen Losung von der gesellschaftlichen Gerechtigkeit ge
winnt auch der Schutz der von der sozialistischen Rechts
ordnung garantierten persönlichen und Vermögensinteres
sen der Bürger zunehmend an Bedeutung. Im Strafrecht 
sind nicht nur Handlungen unter Strafe gestellt, die gegen 
das Leben und die Gesundheit gerichtet sind, sondern auch 
solche, die sich gegen die Freiheit, Sittlichkeit, Ehre und 
körperliche Unverletzlichkeit, gegen die mit der Arbeits
ausübung verbundenen Rechte, gegen die Freiheit des Ge
wissens und des Glaubensbekenntnisses sowie gegen das 
persönliche und private Eigentum richten. Jedes dieser Ob
jekte muß, unter dem Gesichtspunkt der neuen, sozialisti
schen gesellschaftlichen Beziehungen betrachtet, einen 
Schutz erhalten, der der Verankerung der täglichen Ge
rechtigkeit im kleinen dient und an der Gesamtheit der 
zwischenmenschlichen Beziehungen gemessen wird, die in 
jedem Kollektiv und Bereich bestehen.
f) Die Rolle der Familie in der Etappe der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft, ihre Bedeutung für die richtige 
Erziehung und Vorbereitung der jungen Generation auf 
das Leben und die Arbeit, stellt die Mobilisierung aller 
positiven Faktoren sowie die Gewährleistung der besten 
Bedingungen für das Funktionieren und die Entwicklung 
der Familie auf die Tagesordnung. Das ist auch mit straf
rechtlichen Mitteln möglich, zu deren zweckdienlicher An
wendung das Kollegium für Strafrecht am 9. Juni 1976 eine 
Richtlinie für die Rechtsprechung und die sonstige gericht
liche Praxis angenommen hat.
g) Gleichzeitig muß das Oberste Gericht in allen Formen 
seiner Tätigkeit Mittel nutzbar machen, um die Grundsätze 
der Differenzierung bei geringfügigen sowie fahrlässig be
gangenen Straftaten durch Anwendung von Strafen ohne 
Freiheitsentzug voll durchzusetzen. In entsprechendem 
Maße betrifft das auch die zahlenmäßig stärkste Gruppe 
der sog. mittleren Straftaten. Unser Strafrecht sieht eine 
breite Skala von rechtlichen Mitteln vor, mit deren Hilfe 
ein Schutz der Gesellschaft gegenüber kriminellen Angrif
fen sowie eine Resozialisierung des Täters ohne Freiheits
entzug und ohne seine Isolierung aus dem üblichen Leben 
erreicht werden können.

Aufgaben des Kollegiums für Zivil- und Familienrecht

Breit ist der Umfang der gesellschaftlichen Objekte und 
Werte, die vom Zivil- und Familienrecht im weiteren Sinne 
geschützt werden, und reichhaltig ist die Skala der Sachen, 
die vom Kollegium für Zivil- und Familienrecht behandelt 
werden. Im Zusammenhang damit umfassen auch die 
Aufgaben dieses Kollegiums den Schutz vieler Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens, viele Rechte und Interessen der 
Bürger.
a) Im Bereich der gesellschaftlichen Interessen steht der 
Schutz des gesellschaftlichen Eigentums an der Spitze. Arti
kel 129 ZGB legt den allgemeinen Grundsatz fest, daß man 
bei der Erläuterung und Anwendung der Vorschriften die
ses Gesetzbuchs berücksichtigen muß, daß das gesellschaft
liche Eigentum als Grundlage der Volksrepublik Polen un
ter dem besonderen Schutz des Rechts steht.
Eine Reihe von Verpflichtungen für das Gericht zur Ge
währleistung des besonderen Schutzes des gesellschaftlichen 
Eigentums sehen die Vorschriften der ZPO vor, und zwar 
sowohl im Erkenntnis- als auch im Sicherungs- oder Voll
streckungsverfahren. Auf diese Art und Weise wird der 
Schutz des gesellschaftlichen Eigentums deutlich bestimmt 
und seine Realisierung durch verschiedene Rechtsvorschrif
ten gesichert, die den Gerichts- und Vollzugsorganen be
sondere Pflichten auferlegen.
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